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A) Allgemeines 
 
 
1) Auftraggeber:       Herr Mag. Andreas WALDL, Richter 
                                        BG. KIRCHDORF an der Krems, Abteilung 1 
    Bambergstraße 46 
    A – 4560 KIRCHDORF an der Krems 
 
 
 
2) Form des Auftrages:  schriftlicher Auftrag vom 25.08.2025 
 
 
 
3) Gegenstand und Zweck des Gutachtens: 
 
Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft EZ 518, KG 49116 Obermicheldorf, 
wegen € 220.166,34 samt Anhang (Zwangsversteigerung von Liegenschaften)  
BG. KIRCHDORF/Krems – GZ: 1 E 1081/25s 
 
 
 
4) Bewertungsstichtag: 08.10.2025 (Tag der Liegenschaftsbesichtigung) 
 
 
 
5) Eigentümer der Liegenschaft: 
 
Lt. vorliegendem Grundbuchauszug vom 07.10.2025 scheint im B - Blatt der 
Liegenschaft EZ 518, KG 49116 Obermicheldorf, als Eigentümer auf: 
 
3 Anteil: 1/1 Wolfgang KERBL, geb.01.06.1963 

                           A – 4563 MICHELDORF, Schön 27/1 
 
 
 
6) Grundlagen und Unterlagen der Schätzung: 
 
 6/1) Lokalaugenschein am 08.10.2025 in Anwesenheit von: 
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- SV Bmst. Ing. Karl KLINGLMAYR 
4595 WALDNEUKIRCHEN, Hametstraße 7 

 
- Herrn Wolfgang KERBL (verpflichtete Partei) 

                          A – 4563 MICHELDORF, Schön 27/1 
 

- Frau Gabriele KLINGLMAYR (Mitarbeiterin des SV) 
4595 WALDNEUKIRCHEN, Hametstraße 7 

 
6/3) Div. Erhebungen am BG. KIRCHDORF/Krems und  

Marktgemeindeamt MICHELDORF 
 
 6/4)  Grundbuchauszug vom 07.10.2025 
 

6/5) Erkundigungen über den Flächenwidmungsplan (DORIS) 
 vom Marktgemeindeamt MICHELDORF 

 
 6/6)  Lageplan vom DORIS 
 

6/7) Schätzungsliteratur:  
-     „Ross - Brachmann - Holzner“, Ermittlungen des Bauwertes 
      von Gebäuden und des Verkehrswertes von Grundstücken 
- „Heimo Kranewitter“ - Liegenschaftsbewertung  

„Dr. Stabentheiner“ - Das Liegenschaftsbewertungsgesetz     
-  „Der Sachverständige“, div. Hefte, offizielles Organ  

 der allgem. beeideten gerichtl. Sachverständigen   Österreichs  
-  „Rössler – Langer – Simon – Kleiber“ – 

Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten 
-  „Div. Seminarunterlagen zur Liegenschaftsbewertung vom  
      SV Landesverband für Oberösterreich und Salzburg“ 

        (Herrn SV Rudolf ALLERSTORFER und  
      Christian STROBL – MAIRHOFER) 
- Immobilienpreisspiegel von der Wirtschaftskammer Österreich 

(Fachverband der Immobilien und Vermögenstreuhändler) 
- Nutzungsdauerkatalog vom Hauptverband der  

Allg. beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs 
(Landesverband Steiermark und Kärnten) 

  -    div. Bauhandbücher  
        Herausgeber - Österreichischen Bauzeitung 

- Fachbuch – Der Wert von Immobilien (Seiser-Kainz) 
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 6/8) Div. Erhebungen bezüglich Baulandpreise am  

BG. KIRCHDORF an der Krems (Grundbuch), örtlichen Banken,  
div. regionale Zeitungen und Internet (Immobilienangebote) 

 
 6/9) ÖNORM   B 1800 
 

6/10)  Einreichplan vom 21.04.1960, für den Wohnhausneubau auf  
GST. Nr. 679/3, KG 49116 Obermicheldorf 
von der Fa. Ing. Willibald GLINSNER – Bau- und Zimmermeister  
4591 MOLLN 
genehmigt mit Bescheid Baubewilligung vom 08.07.1960, vom 
Gemeindeamt MICHELDORF, Zahl: 605/2-738/60 
genehmigt mit Bescheid Benützungsbewilligung vom 02.12.1980, vom 
Gemeindeamt MICHELDORF, Zahl: 605/2-738/1960-Ma 

 
 6/11) Einreichplan vom 29.07.1988, für die Errichtung einer PKW-Garage 

mit angebauten Geräteraum auf GST. Nr. 679/3, KG 49116 
Obermicheldorf 
von der Fa. GRASSEGGER Baugesellschaft mbH –  
4563 MICHELDORF 
genehmigt mit Bescheid Baubewilligung vom 29.11.1988, vom 
Gemeindeamt MICHELDORF, Zahl: 605/2-772/1988 
genehmigt mit Bescheid Benützungsbewilligung vom 24.06.1991, vom 
Gemeindeamt MICHELDORF, Zahl: 605/2-772/1988 

 
 6/12) Einreichplan vom 14.03.1991, für den Anbau von Wohnräumen beim  

bestehenden Wohnhaus auf GST. Nr. 679/3 und .256, 
KG 49116 Obermicheldorf 
von der Fa. GRASSEGGER Baugesellschaft mbH –  
4563 MICHELDORF 
genehmigt mit Bescheid Baubewilligung vom 29.05.1991, vom 
Gemeindeamt MICHELDORF, Zahl: 605/2-313/1991 
genehmigt mit Bescheid Benützungsbewilligung vom 08.06.1993, vom 
Gemeindeamt MICHELDORF, Zahl: 605/2-331/1991 

 
6/13) Energieausweis vom gegenständlichen Wohnhaus liegt nicht vor 
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7) Grundbuchstand: 
 
Siehe Grundbuchauszug vom 07.10.2025 im Anhang des Gutachtens bzw. Beilagen  
(div. Dienstbarkeiten – siehe Grundbuchauszug / A2 – Blatt und C-Blatt) 
 
 
 
8) Einheitswert: 
 
Wurde nicht erhoben – keinen Einfluss auf den Verkehrswert! 
 
 
 
9) Findung des Verkehrswertes - Begriffsbestimmungen: 
 
Der Verkehrswert der Liegenschaft wird unter Beachtung des 
Liegenschaftsbewertungsgesetzes (LBG, BGBl. 150/1992) und der ÖNORM B 1802: 
Liegenschaftsbewertung – Grundlagen ermittelt. 
Als Verkehrswert ist jener Wert anzusehen, der bei einer Veräußerung der Sache 
üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann.  
Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen haben bei der 
Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben (§ 2 LBG). 
Für die Ermittlung des Verkehrswertes sind Wertermittlungsverfahren anzuwenden, 
die dem jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechen. 
 
Als solche Verfahren kommen insbesondere in Betracht: 

 das Vergleichswertverfahren 

 das Ertragswertverfahren 

 das Sachwertverfahren 
 
Wenn es zur vollständigen Berücksichtigung aller den Wert der Sache bestimmenden 
Umstände erforderlich ist, sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren 
anzuwenden (§ 3 Abs. 1 und 2 LBG). 
 
 
a) Vergleichswertverfahren – LBG §4:  
 
Im Vergleichswertverfahren wird der Wert der Liegenschaft durch Vergleich mit 
tatsächlich, im redlichen Geschäftsverkehr und in zeitlicher Nähe erzielten 
Kaufpreisen vergleichbarer Objekte in vergleichbaren Gebieten ermittelt.  
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Die Vergleichbarkeit ist dann gegeben, wenn Lage, Art und Maß der baulichen 
Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Größe, Form und Erschließungszustand, Alter, 
Bauzustand und Ertrag weitgehend übereinstimmen. 
Abweichende Eigenschaften sind nach Maßgabe ihres Einflusses durch Zu- oder 
Abschläge zu berücksichtigen, dies gilt auch für Kaufpreise von denen anzunehmen 
ist, dass sie durch ungewöhnliche Verhältnisse oder persönliche Umstände 
beeinflusst wurden, vgl. § 305 ABGB („außerordentlicher Preis“). 
Da im Vergleichswertverfahren die für die Verkehrswertermittlung relevanten Daten 
unmittelbar dem Marktgeschehen entnommen werden, wird dieses auch als 
Verfahren der Marktanalyse bezeichnet. 
 
 
b) Ertragswertverfahren – LBG §5:  
 
Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Liegenschaft durch Kapitalisierung des für 
die Zeit nach dem Bewertungsstichtag bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung zu 
erwartenden oder erzielten Reinertrages zum angemessenen Zinssatz und 
entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln. Vom 
Rohertrag (er umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung nachhaltig 
erzielbaren Erträge) sind die Bewirtschaftungskosten (darunter versteht man den 
Aufwand für Verwaltung, Instandhaltung, Mietausfallwagnis…etc.) der Liegenschaft 
abzuziehen, woraus der Reinertrag errechnet wird.   
Dem Ertragswertverfahren als betriebswirtschaftlich orientiertem 
Bewertungsverfahren, kommt hohe Bedeutung bei der Bewertung von 
Renditeimmobilien zu.  
 
 
c) Sachwertverfahren – LBG §6:  
 
Im Sachwertverfahren ist der Wert der Liegenschaft durch Zusammenzählung des 
Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes sonstiger Bestandteile sowie 
gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermitteln. 
Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung von 
Kaufpreisen vergleichbarer, unbebauter Grundstücke zu ermitteln. Wertänderungen, 
die sich aus einer allfälligen Bebauung ergeben, sind entsprechend zu 
berücksichtigen.  
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10) Sonstiges: 
 
Dieses Gutachten wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Befundaufnahme zur 
Verfügung stehenden Fakten, Unterlagen bzw. Feststellungen erstellt.   
Sollten sich einzelne Unterlagen bzw. Fakten als nicht vollständig oder          
unzutreffend herausstellen, oder weitere Umstände auftreten, die für die          
Gutachtensausführung relevant sind, so behält sich der beauftragte           
Sachverständige eine Gutachtensergänzung bzw. Gutachtensänderung vor. 
Haftungen des Sachverständigen Dritten gegenüber sind ausgeschlossen. 
Dieses Gutachten dient ausschließlich für den vom Auftraggeber benannten Zweck.  
Der vom SV ermittelte Verkehrswert bedeutet nicht, dass dieser Preis im Einzelfall 
kurzfristig am Markt erzielbar ist. 
Vom SV wird hingewiesen, dass im Zuge der Befundaufnahme, keine Überprüfung 
des Gebäudes durchgeführt wurde, in Hinblick auf Einhaltung der baurechtlichen 
Bewilligungen bzw. Auflagen. 
Im Zuge der Bauausführung beim gegenständlichen Wohnhaus, wurden Änderungen 
gegenüber den Einreichplänen vorgenommen 
Eine detaillierte Gebäudevermessung wurde nicht durchgeführt.  
Daher sind die angeführten Längen- und Flächenmaße als ca. zu sehen.  
Die Erstellung des Gutachtens erfolgte auf Basis einer augenscheinlichen  
Besichtigung.  
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B) Beschreibung der Liegenschaft 
 
 
1) Kurzbeschreibung der Grundstücke: 
 
 

1/1) Lage: 
 

Die Liegenschaft EZ 518, KG 49116 Obermicheldorf, liegt ca. 3,2 km 
südöstlich vom Marktgemeindeamt MICHELDORF. 
Die Grundstücke der EZ 518 sind leicht geneigt und durch ein Wohnhaus und 
Garagengebäude bebaut. 

 
 
 1/2) Form, Größe: 
 
  Siehe Lageplan in den Beilagen zum Gutachten (KG 49116 Obermicheldorf):  
 
  GST. Nr. .256  GST. Fläche    160 m² 
  GST. Nr. 679/3  GST. Fläche    639 m² 
  GST. Nr. 686/18  GST. Fläche      77 m² 
  Gesamtfläche:      876 m² 
 
 
     1/3) Flächenwidmung: 
 
 Lt. gültigen Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde MICHELDORF 
 (siehe Beilagen) - Grundstücke der EZ 518, KG 49116 Obermicheldorf  
 „Bestehendes Wohngebäude im Grünland“ 

 (gelbe Zone Wildbach…/ siehe Beilagen) 
 
 
      1/4) Aufschließung: 
 

Die gegenständliche Liegenschaft ist an den Ortskanal der Marktgemeinde 
MICHELDORF angeschlossen.  
Trinkwasser - eigene Versorgung (siehe Grundbuch / Überprüfungsbefund 
wegen Trinkwassereignung liegt nicht vor / Anlage wurde vom SV nicht 
geprüft)  
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Es besteht ein Anschluss an das regionale Stromnetz. 
Die Müllabfuhr erfolgt durch die Marktgemeinde MICHELDORF. 

 
 
1/5) Verkehrsverhältnisse: 
 

Die gegenständliche Liegenschaft - EZ 518, KG 49116 Obermicheldorf,  
ist durch eine öffentliche Straße aufgeschlossen.  
Der Bahnhof MICHELDORF ist ca. 3,9 km entfernt. 

 Eine öffentliche Bushaltestelle ist ca. 0,6 km entfernt (Fußweg).  
 
 
     1/6) Versorgungseinrichtungen: 
 
       Das Ortszentrum MICHELDORF (Marktgemeindeamt) ist ca. 3,2 km  

entfernt. 
       KIRCHDORF/Krems (Hauptplatz) ist ca. 6,5 km entfernt. 
       STEYR (Stadtplatz) ist ca. 40 km entfernt. 

WELS (Stadtplatz) ist ca. 40 km entfernt. 
LINZ (Hauptplatz) ist ca. 65 km entfernt. 

 
 
     1/7) Nachbarschaft:    
 
  div. Wohnliegenschaften, öffentliche Straße, Eisenbahn – Pyhrnbahn,  
  land- und forstwirtschaftliche Liegenschaften 
 
 
      1/8) Wohnlage:  
 

mäßige Wohnlage in der Marktgemeinde MICHELDORF 
 
 
      1/9) Sonstiges:  
 

Die Grundstücke der EZ 518, KG 49116 Obermicheldorf, sind nicht im 
Verdachtsflächenkataster oder Altlastenatlas des Umweltbundesamtes 
verzeichnet.  
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2) Kurzbeschreibung des Wohnhauses und Garage: 
 
 
2/1) Wohnhaus: 
 
 

2/1/1) Allgemeines: 
 

Das gegenständliche Wohnhaus besteht auf GST. Nr. .256, EZ 518, KG 49116 
Obermicheldorf. 
Das Wohngebäude ist ein Massivbau, gliedert sich in KG, EG, DG, hat einen  
L - förmigen Grundriss und ist mit Satteldächer abgedeckt.  
Die Aufschließung des Hauses erfolgt von der Nordwestseite. 

 
 

2/1/2) Abmessungen (ca. Maße): 
 

Außenabmessungen – Wohnhaus: max. lg. = ca. 15,00 lfm 
                                                        max. b.  = ca. 14,85 lfm 

 
Raumhöhen - Wohnhaus: ca. 1,00 bis 2,60 lfm 

 
 
    2/1/3) Flächenberechnungen (ca. Baufläche Gebäude lt. Grundbuchauszug):      
 
     Bauflächen Gebäude (GST. Nr. .256, KG 49116 Obermicheldorf):   ca. 160 m² 
 
 
    2/1/4) Raumangebot (ca. Nutzfläche): 
 
 KG: Stiegenhaus/Vorraum 

div. Kellerräume 
Heizraum             . 
Summe: ca. 61 m² 

 
 EG: Windfang 

AR 
Vorraum/Stiegenhaus 
WC 
Bad 
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3 Büros                . 
Summe: ca. 69 m² 
Terrasse 

 
PKW-Garage ca. 18 m²  
überdachter PKW-Abstellplatz ca. 29 m² (Zubau) 

 
 
 DG: Stiegenhaus/Vorraum 

Bad/WC 
Küche 
2 Zimmer            . 
Summe: ca. 59 m² 
Balkon 

 
Kinderzimmer 
Wohnzimmer      . 
Summe: ca. 42 m² (Zubau) 

 
 
     2/1/5) Baujahr: Wohnhaus mit Garage (Errichtung ab ca. 1960)  
    Zubau (Errichtung ab ca. 1991)  
 
 
     2/1/6) Nutzung: Wohnhaus (Eigennutzung) 
 
 
    2/1/7) Ausführung: 
 
 Außenwände: KG: Betonmauerwerk 
    EG, DG: Ziegelmauerwerk 
 Innenwände: Mauerwerk 
 Decken:  Stahlbetondecken, Holzkonstruktionen  
 Stiege:  Stahlbetonkonstruktionen 
 Dachkonstruktion: Satteldächer 
 Dachdeckung: Dachsteine 
 Dachrinnen:           Blechkonstruktionen 
 Fassade:  Fassadenputz, Fassadenverkleidung   
 Fußböden:  Estrich, Fliesen, Holz, Kunststoff  
 Fenster:  Kunststoff 
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Türen:  Holz, Metall, Kunststoff  
san. Einrichtung:  Bäder und WC`s  

 Heizung:  Zentralheizungsanlage (Pelltes), Einzelöfen  
 Wand- und Deckenoberflächen: Verputz, Fliesen, Anstriche,  
                                                          Holzverkleidungen… 

 
 

2/1/8) Bau.- u. Erhaltungszustand: 
 

Das gegenständliche Wohnhaus befindet sich unter Berücksichtigung des 
Alters in einem gepflegten Bauzustand. Teilweise sind Sanierungsarbeiten und 
Fertigstellungen notwendig (Keller, Terrasse…).  

          Das Gebäude entspricht in Hinblick auf Bauweise, Wärmeschutz, 
          Schallschutz und Haustechnik etc. nicht mehr den heutigen Standards.  

Siehe dazu beiliegende Fotos! 
 
 
 
2/2) Garage: 
 
 

2/2/1) Allgemeines: 
 

Die gegenständliche Garage besteht auf GST. Nr. 679/3 (Ostseite), EZ 518,  
KG 49116 Obermicheldorf. Die Garage ist ein erdgeschossiger Massivbau, hat 
einen rechteckförmigen Grundriss und ist mit einem Satteldach abgedeckt.  
Die Aufschließung der Garage erfolgt von der Nordseite. 

 
 

2/2/2) Abmessungen (ca. Maße lt. Einreichplan): 
 

Außenabmessungen – Garage: max. lg. = ca. 9,12 lfm 
                                                 max. b.  = ca. 4,00 lfm 

 
Raumhöhen – Garage, Geräteraum: ca. 2,10 bis 2,40 lfm 

 
 
    2/2/3) Flächenberechnungen (ca. Baufläche Gebäude lt. Grundbuchauszug):      
 
     Bauflächen Gebäude (GST. Nr. 679/3, KG 49116 Obermicheldorf):   ca. 38 m² 
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    2/2/4) Raumangebot (ca. Nutzfläche): 
 
 EG: Geräteraum 

PKW-Garage      . 
Summe: ca. 29 m² 

 
 
     2/2/5) Baujahr: Errichtung ab ca. 1988 
 
 
     2/2/6) Nutzung: Garage (Eigennutzung) 
 
 
    2/2/7) Ausführung: 
 
 Außenwände: Mauerwerk 
 Innenwände: Mauerwerk 
 Decken:  Stahlbetondecken 
 Dachkonstruktion: Satteldach  
 Dachdeckung: Dachsteine 
 Dachrinnen:           Blechkonstruktionen 
 Fassade:  Fassadenputz, Holzschalung  
 Fußböden:  Estrich, Kunststoff  
 Fenster:  Kunststoff 
 Tor:   Metallkonstruktion  
 Wandoberflächen: Verputz, Anstriche 
 
 

2/2/8) Bau.- u. Erhaltungszustand: 
 

Die gegenständliche Garage befindet sich unter Berücksichtigung des Alters in 
einem gepflegten Bauzustand.  
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3) Kurzbeschreibung der Außenanlage 
 
Freiflächen:       Rasen, Wiese, div. Sträucher, div. Bäume  
Zufahrtstraße:   Asphalt  
Hauszufahrt:     Asphalt  
Gartenzaun:      teilw. Betonsockel, teilw. Hecke…/ Einfahrtstor  
Traufenpflaster, Terrasse: Betonplatten 
 
Die Außenanlagen befinden sich in einem gepflegten Bauzustand.  
Siehe beiliegende Fotos.  
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C) Bewertung der Liegenschaft 
 
 
Bei der Bewertung werden die bei der Beschreibung der Liegenschaft getroffenen 
Feststellungen berücksichtigt bzw. wird Bedacht auf die derzeitige Lage auf dem 
Immobilienmarkt für ähnliche Objekte bzw. Liegenschaften genommen. 
Der Verkehrswert wird für eine frei verwertbare, kontaminierungsfreie und finanziell 
unbelastete Liegenschaft ermittelt.  
Die Standsicherheit, Haustechnik, Brandschutz, Wärme.- und Schalldämmung etc. 
wurden im Zuge der Gebäudeaufnahme nicht überprüft.  
Die Bewertung des Wohnhauses erfolgt ohne Inneneinrichtung.  
 
 
 
1) Bodenwert: 
 
Die Ermittlung des Bodenwertes erfolgt nach dem Vergleichswertverfahren  
(LBG §4), da es im gegenständlichen Fall am besten zur Verkehrswertfindung geeignet 
ist.  
Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich, mit tatsächlich 
erzielten Kaufpreisen, vergleichbarer Sachen, zu ermitteln. 
Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden 
Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sachen übereinstimmen. 
Abweichende Eigenschaften der Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach 
Maßgabe ihres Einflusses, auf den Wert, durch Zu- und Abschläge zu berücksichtigen. 
Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr, in 
zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag, in vergleichbaren Gebieten, erzielt wurden. 
 
Lt. rechtskräftigem Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde MICHELDORF 
haben die Grundstücke der EZ 518, KG 49116 Obermicheldorf, folgende 
Flächenwidmung: 
 
„Bestehendes Wohngebäude im Grünland“ 
(gelbe Zone Wildbach…/ siehe Beilagen) 
 
Nach Erkundigungen am BG. KIRCHDORF/Krems (Grundbuch), bei den örtlichen 
Banken, den div. regionalen Zeitungen und im Internet (Immobilienangebote), liegen 
die Preise für „Bauland“, im Gemeindegebiet von MICHELDORF bzw. KLAUS  
bei ca. € 71.-/m² bis ca. € 171.-/m² in Nähe der gegenständlichen Liegenschaft. 
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Vergleichspreise aus der Grundpreissammlung des SV – KG 49116 Obermicheldorf 
bzw. KG 49106 Klaus (Flächenwidmung – „Bauland-Wohngebiet):   
KG. Obermicheldorf GST. Nr. 703/4 Kaufpreis: ca. €   71.-/m² (Jahr 2024) 
KG. Obermicheldorf GST. Nr. 162/7 Kaufpreis: ca. €   99.-/m² (Jahr 2024) 
KG. Obermicheldorf GST. Nr. 883/3 Kaufpreis: ca. € 171.-/m² (Jahr 2024) 
KG. Obermicheldorf GST. Nr. 703/6 Kaufpreis: ca. €   72.-/m² (Jahr 2025) 
KG. Klaus   GST. Nr.   67/8 Kaufpreis: ca. € 119.-/m² (Jahr 2024) 
 
Im Wirtschaftsmagazin GEWINN (Ausgabe Mai 2025) sind Grundstückspreise für 
Bauland in der Marktgemeinde MICHELDORF von € 110.-/m² bis € 170.-/m² 
angegeben. Siehe Beilagen. 
 
Auf Grund dieser Ermittlungen werden die Grundstücke der EZ 518, KG 49116 
Obermicheldorf, mit der Flächenwidmung - „Bestehendes Wohngebäude im 
Grünland“ (gelbe Zone Wildbach…/ siehe Beilagen), unter Berücksichtigung der 
Lage (Nahbereich Eisenbahn), Dienstbarkeiten (siehe Grundbuch), Form, Größe, 
Aufschließung, Bebauung, Verwertbarkeit…  etc. mit ca. € 70.-/m² bewertet. 
 
GST. Nr. .256, 679/3, 686/18 – KG 49116 Obermicheldorf: 
ca. 876 m² „Bestehendes Wohngebäude im Grünland“  € 70.-/m² = € 61.320.- 
 
Summe Bodenwert EZ 518, KG 49116 Obermicheldorf:  € 61.320.- 
 
 
 
 
2) Bauwert des Wohnhauses und Garage: 
 
Die Bewertung der Gebäude erfolgt im Sachwertverfahren (LBG §6 – auf Grund 
fiktiver Baukosten, des Alters und des Bau- u. Erhaltungszustandes und lt. 
Baubeschreibung unter Punkt B), da es bei den gegenständlichen Gebäuden am 
geeignetsten zur Verkehrswertfindung erscheint (keine Ertragsobjekte).  
Die Gebäude stehen in Eigennutzung. 
Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung des 
Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes sonstiger Bestandteile, sowie 
gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermitteln (Sachwert). 
Der Bauwert ist die Summe der Werte, der baulichen Anlagen. 
Bei seiner Ermittlung ist in der Regel vom Herstellungswert auszugehen und von 
diesem ist die Wertminderung abzuziehen. 
Sonstige Wertänderungen und sonstige wertbeeinflussende Umstände sind gesondert 
zu berücksichtigen. 
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2/1) Wohnhaus: 
 
Für die Nutzflächen werden folgende durchschnittlichen Neubaukosten zum 
Bewertungsstichtag angenommen (Erfahrungswerte des SV):  
 
Neubaukosten (incl. 20% MWST.): 
Garage (EG): ca. € 1.200.-/m²  
KG:  ca. € 1.400.-/m² 
EG:  ca. € 2.800.-/m² 
DG:  ca. € 2.600.-/m² 
Überdachter PKW – Abstellplatz (EG - Zubau): € 900.-/m²  
 
 
a) Wohnhaus (Errichtung ab Jahr 1960 / Verbesserungen ab Jahr 1991): 
ca. 18 m² Garage (EG)  € 1.200.-/m²      €   21.600.- 
ca. 61 m² KG  € 1.400.-/m²      €   85.400.- 
ca. 69 m² EG  € 2.800.-/m²      € 193.200.- 
ca. 59 m² DG  € 2.600.-/m²               € 153.400.- 
Summe Neubauwert:                          € 453.600.- 
- ca. 60 % Wertminderung wegen Alter des Gebäudes von  
   ca. 65 Jahren bei einer sonst üblichen Gesamtnutzungsdauer von  
   ca. 60 bis ca. 80 Jahren, unter Berücksichtigung des Bau- und  
   Erhaltungszustandes bzw. Verbesserungen ab Jahr 1991          - ca. € 272.160.- 
 
Bauwert Wohnhaus (Errichtung ab Jahr 1960 / Verbesserungen ab Jahr 1991): € 181.440.- 
 
 
b) Zubau (Errichtung ab Jahr 1991): 
ca. 29 m² Überdachter PKW – Abstellplatz (EG) €    900.-/m²  €   26.100.- 
ca. 42 m² DG      € 2.600.-/m²  € 109.200.- 
Summe Neubauwert:                          € 135.300.- 
- ca. 47 % Wertminderung wegen Alter des Gebäudes (Zubau) von  
   ca. 33 Jahren bei einer sonst üblichen Gesamtnutzungsdauer  
   von ca. 60 bis ca. 80 Jahren, unter Berücksichtigung des  
   Bau- und Erhaltungszustandes                                                   - ca. €   63.591.- 
 
Bauwert Wohnhaus – Zubau (Errichtung ab Jahr 1991):            €   71.709.- 
 
Bauwert Wohnhaus – Altbau und Zubau (Summe a und b):  € 253.149.- 
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2/2) Garage: 
 
Die Bewertung der Garage mit Geräteraum erfolgt pauschal unter Berücksichtigung 
der Bauausführung und des Bau– und Erhaltungszustandes (siehe Baubeschreibung 
unter Pkt. B/2.2 auf Seite 13 und 14). 
 
Bauwert Garage:       Pauschal:  ca. € 20.000.- 
 
 
 
 
3) Bauwert der Außenanlage:  
 
Bei Außenanlagen ist zu prüfen wie weit diese von einem Käufer überhaupt honoriert 
werden (wegen der Geschmackunterschiede).   
Die Bewertung der Außenanlage erfolgt pauschal unter Berücksichtigung der 
Bauausführung und des Bau- und Erhaltungszustandes lt. Baubeschreibung unter 
Punkt B/3) auf Seite 15.  
 
Bauwert der Außenanlage:                                    Pauschal:  ca. € 25.000.-  
 
 
 
 
4) Sachwert der Liegenschaft: 
 
Bodenwert:                                      €   61.320.- 
Bauwert – Wohnhaus:                                 € 253.149.- 
Bauwert – Garage:                                  €   20.000.- 
Bauwert – Außenanlage:                                                               €   25.000.-  
 
Sachwert der Liegenschaft:                                   € 359.469.- 
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5) Verkehrswert der Liegenschaft: 
 
Der ermittelte Sachwert der Liegenschaft muss dahingehend geprüft werden,  
ob er aufgrund der Angebots- und Nachfragesituation am Immobilienmarkt für 
Wohnimmobilien, zum Bewertungsstichtag, bei einem Verkauf erzielt werden kann. 
Wenn notwendig, muss durch den SV eine entsprechende Korrektur vorgenommen 
werden.  
Im gegenständlichen Bewertungsfall ist dies aus Sicht des SV erforderlich. 
Auf Grund der derzeitigen Wirtschaftslage, Situation am Immobilienmarkt, 
Beobachtungen von Angebot und Nachfrage (Marktbeobachtungen – LBG § 7) nach 
solchen Liegenschaften bzw. unter Berücksichtigung der Lage der Liegenschaft 
(Nahbereich zur Eisenbahn), Flächenwidmung („Bestehendes Wohngebäude im 
Grünland“ / gelbe Zone Wildbach…/ siehe Beilagen), Grundrissgestaltung, Größe, 
Bauausführung, Bauzustand (notwendiger Fertigstellungen und Sanierungen), 
Verwertbarkeit (der Dienstbarkeiten / siehe Grundbuch) und meiner Erfahrung etc…, 
kann bei der gegenständlichen Liegenschaft der Verkehrswert, mit ca. 90 % vom 
Sachwert der Liegenschaft angenommen werden. 
 
Der Verkehrswert der Liegenschaft - EZ 518, KG 49116 Obermicheldorf,  
BG. KIRCHDORF an der Krems – Marktgemeinde MICHELDORF  
A – 4563 MICHELDORF, Schön 27, beträgt somit unter Berücksichtigung aller 
vorhergegangenen Berechnungen und Bewertungen:  
ca. € 359.469.- x 0,90 = € 323.522.-  
 

gerundet:   ca. € 325.000.- 
 

in Worten:  Euro: dreihundertfünfundzwanzigtausend  
 
 
Anmerkung: Bei Kaufinteresse Liegenschaft unbedingt besichtigen!! 
 
 

Der Sachverständige 
 
 
 
 
 
 
Gutachten besteht aus den Seiten 1 bis 89! 
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D) BEILAGEN 
 
Grundbuchauszug:  
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Lageplan:                           KG 49116 Obermicheldorf 
 
         GST. Nr. .256, 679/3, 686/18 – EZ 518  
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Flächenwidmungsplan:                        KG 49116 Obermicheldorf 
 
         GST. Nr. .256, 679/3, 686/18 – EZ 518  
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 Fotos:  
 
 
Wohnhaus KERBL  
 
EZ 518 – KG 49116 Obermicheldorf  
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Wohnhaus KERBL  
 
EZ 518 – KG 49116 Obermicheldorf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-28- 
 
 
Wohnhaus KERBL  
 
EZ 518 – KG 49116 Obermicheldorf 
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Wohnhaus KERBL  
 
Kellergeschoss  
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Kellergeschoss  
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Kellergeschoss  
 
Feuchteschäden  
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Kellergeschoss  
 
                                                                                      Feuchteschäden  
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Erdgeschoss  
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Erdgeschoss  
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Erdgeschoss  
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Dachgeschoss  
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Dachgeschoss  
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Dachgeschoss  
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Dachgeschoss  
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Dachgeschoss  
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Dachgeschoss  
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Garage mit Geräteraum  
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Garage mit Geräteraum  
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Einreichplan - Wohnhaus  
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Einreichplan - Garage mit Geräteraum  
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Einreichplan – Anbau an Wohnhaus  
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Wirtschaftsmagazin GEWINN (Ausgabe Mai 2025) – Grundpreise 
Bauland für die Marktgemeinde MICHELDORF in OÖ: 
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